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(3) Ordnungsmaßnahmen können bei nachhaltiger Be
einträchtigung der Unterrichtsarbeit, schulischer Veranstal
tungen und des gesamten schulischen Lebens sowie bei Ge
fährdung der am Schulleben Beteiligten und bei vorsätzlicher 
Beschädigung von Sachen der Schule bzw. der am Schulleben 
Beteiligten durch einen Schüler ihm gegenüber ausgesprochen 
werden. Ordnungsmaßnahmen sind:
— Verweis vor der Klassenkonferenz (durch den Klassen

lehrer)
— Verweis vor der Schulkonferenz (durch den Direktor)
— Umsetzung in eine Parallelklasse (durch den Direktor)
— Umschulung in eine andere Schule gleichen Bildungsweges 

(durch die zuständige Schulaufsichtsbehörde)
— Ausschluß von der besuchten weiterführenden Schule, so

fern der Schüler seine Schulpflicht bereits erfüllt hat (durch 
die zuständige Schulaufsichtsbehörde).

Bevor eine Ordnungsmaßnahme ausgesprochen wird, ist der 
betreffende Schüler und gegebenenfalls der Lehrer des Ver
trauens zu hören; vor Ordnungsmaßnahmen nach Spiegel
anstrichen 3 bis 5 sind auch die Eltern zu hören. .

(4) Über eine festgelegte Erziehungs- bzw. Ordnungsmaß
nahme, einschließlich der Gründe, sowie über die Möglich
keit des Einspruchs sind die Eltern des betreffenden Schülers 
schriftlich zu informieren.

(5) Gegen ausgesprochene bzw. beantragte Erziehungs- bzw. 
Ordnungsmaßnahmen besteht Einspruchsrecht innerhalb von 
2 Wochen beim Direktor bzw. bei der zuständigen Schulauf
sichtsbehörde.

V.

§21
Schlußbestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
— die Verordnung vom 29. November 1979 über die Siche

rung einer festen Ordnung an den allgemeinbildenden 
polytechnischen Oberschulen — Schulordnung — (GBl. I 
Nr. 44 S. 433),

— die Verordnung vom 15. November 1966 über die Eltern
vertretungen an den allgemeinbildenden Schulen — Eltern
beiratsverordnung — (GBl. II Nr. 133 S. 837).

(3) Die Durchführung allgemeinbildender Lehrgänge zum 
Erwerb schulischer Abschlüsse und die Abnahme entsprechen
der Prüfungen an Volkshochschulen bleiben von dieser Ver
ordnung unberührt.

(4) Dieser Verordnung entgegenstehende Regelungen der

— Verordnung vom 29. November 1979 über die Pflichten 
und Rechte der Lehrkräfte und Erzieher der Volksbildung 
und Berufsbildung — Arbeitsordnung für pädagogische 
Kräfte -- (GBl. I Nr. 44 S. 444) i. d. F. der Zweiten Verord
nung vom 25. Januar 1990 (GBl. I Nr. 5 S. 24)

sind nicht mehr anzuwenden.

(5) Diese Verordnung gilt bis zum Inkrafttreten entspre
chender landesrechtlicher Regelungen.

Berlin, den 18. September 1990

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

de M a i z i e r e  
Ministerpräsident

Prof. Dr. Hans Joachim Me у e r 
Minister für Bildung und Wissenschaft

Verordnung 
über die Ausbildung für Lehrämter

vom 18. September 1990

Geltungsbereich

§;

(1) Diese Verordnung regelt Rahmenbedingungen der Aus
bildung sowie der Ersten und Zweiten Staatsprüfung für 
Lehrämter für allgemeinbildende Schulen und berufsbildende 
Schulen in den Ländern Brandenburg, Mecklenburg/Vorpom- 
mern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie in dem 
Teil von Berlin, in dem das Grundgesetz der BRD bisher nicht 
gilt.

(2) Sie gilt bis zum Inkraftsetzen von Rechtsvorschriften für 
die Ausbildung von Lehrerinnen in den in Absatz 1 genann
ten Ländern sowie in dem Teil von Berlin, in dem das Grund
gesetz der BRD bisher nicht galt, bis zur Vereinigung beider 
Teile Berlins.

Grundsätze

§2

(1) Die Wahrnehmung eines Lehramtes an allgemeinbilden
den und berufsbildenden Schulen setzt ein abgeschlossenes 
wissenschaftliches oder künstlerisches Studium und eine 
abgeschlossene schulpraktische Ausbildung (Vorbereitungs
dienst) voraus.

(2) Die Ausbildung soll Lehrerinnen in die Lage versetzen, 
berufliche Aufgaben im Rahmen der verfassungsmäßigen Ord
nung zu erfüllen,.

§3

(1) Das Lehrerstudium ist in den wissenschaftlichen und 
künstlerischen Studiengängen Aufgabe der Universitäten und- 
Hochschulen der in § 1 Abs. 1 dieser Verordnung genannten 
Länder sowie in dem Teil von Berlin, in dem das Grundgesetz 
der BRD bisher nicht galt.

(2) Die Universitäten und Hochschulen arbeiten in Fragen 
der Ausbildung von Lehrerinnen zusammen.

(3) Der Vorbereitungsdienst ist Aufgabe der Studiensemi
nare, die dem für das Schulwesen zuständigen Minister un
terstehen.

Ausbildung und Prüfung
§4

Die Ausbildung erfolgt für die Lehrämter in den in § 1 ge
nannten Ländern und in dem Teil von Berlin, in dem das 
Grundgesetz der BRD bisher nicht galt.

§5

Die Ausbildung für alle Lehrämter umfaßt das Studium an 
einer Universität oder Hochschule und den Vorbereitungs
dienst. Beide Bestandteile sind mit dem Ziel einer fundierten 
Ausbildung aufeinander zu beziehen.

§6

(1) Das Studium legt die wissenschaftlichen Grundlagen für 
die künftige berufliche Tätigkeit.

(2) Das Studium umfaßt die am Ausbildungsziel orientier
ten fachwissenschaftlichen oder künstlerischen und erzie
hungswissenschaftlichen Studien. In das Studium sind fach
didaktische und schulpraktische Studien einzubeziehen.

- §7

(1) Der. Vorbereitungsdienst untersteht der Aufsicht des für 
das Schulwesen zuständigen Ministers in den in § 1 Abs. 1 die
ser Verordnung genannten Ländern. '

(2) Der Vorbereitungsdienst dauert 18 bis 24 Monate.


